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Ausnahmeregeiung zur 3. Änderung der Abwassersatzung § 47 Abs. 4

Beschlussantrag:
Die Verbandsversammiung ermächtigt den Verbandsvorsitzenden, schriftiichen Anträgen von
Gebührenschuldnern auf Festsetzung einer niedrigeren Gebühr für die Teiiieistung Entsorgung von
abflusslosen Gruben (gemäß § 163 Abs. 1 Satz 1 AO i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 lit. c SächsGemO)
stattzugeben, wenn die foigenden Voraussetzungen erfüllt sind:
1. Die Menge des aus der abflusslosen Sammelgrube entsorgten Fäkalwassers beläuft sich auf

mindestens 90 % des jähriichen Trinkwasserverbrauchs des Grundstückes abzügiich der
nachweisiich nicht in die abfiussiose Sammelgrube eingeleiteten Wassermengen. (Vgl. § 43 AbwS)

2. Der Gebührenschuldner reicht einen amtlichen Nachweis ein, gemäß welchem eine
Kieinkläranlage aus wasserrechtiichen Gründen nicht betrieben werden darf.
ODER

Der Gebührenschuldner reicht einen Nachweis ein, aus dem hervorgeht, dass eine Kieinkiäraniage
aus Platz- bzw. anderen objektiv nachweisbaren Gründen nicht auf dem Grundstück instailiert
werden kann.

Der Gebührensatz ist pro Kubikmeter um 20 % zu reduzieren. Die Reduzierung ist bis zum 31.12.2027
(Ende der aktuellen Kalkulationsperiode der Gebührenkalkulation) zu begrenzen.

Begründung:
Die Verbandsversammiung hat am 25.11.2024 die Gebührenkalkulation für den Kalkuiationszeitraum
01.01.2025 bis 31.12.2027 und die dadurch notwendige 3. Änderung der Abwassersatzung
beschiossen. Gemäß den Hinweisen des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Würzen, muss der
Verband grundsätziich die kalkuiierte Gebühr festsetzen und darf die Gebühr nicht pauschal
heruntersetzen und diese dann durch Umiagen der Mitgliedsgemeinden stützen. Gemäß § 73 Abs. 3
SächsGemO hat der Verband bei der Einnahmenbeschaffung aber auch auf die wirtschaftiichen Kräfte
seiner Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

In wenigen Ausnahmefäüen führt die Gebühr im Entsorgungsgebiet Dezentrale Entsorgung,
Teilleistung Entsorgung von abfiussiosen Gruben in Höhe von 32,08 €/ m^ zu einer gravierenden
finanziellen Belastung.
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